
Grundfall Arbeitnehmerüberlassung

Verleiher V überlasst Entleiher E 

für 10 Monate Leiharbeitnehmer L

Betriebsrat widerspricht

a. ohne Gründe

b. mit Begründung 

Dauerarbeitsplatz wird mit 

Zeitarbeitskraft besetzt

c. mit Begründung 

Teilzeitverlangen des Kollegen A 

sei vorrangig

Entleiher

Gehalt

Arbeit
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Arbeitsrechtseminare                                                                    Aus der Praxis für die Praxis      arbeitsrechtanwalt.de


